
Anlage A zur V/0356/2021 
Kurzüberblick 

Die Maßnahme „Fallmanagement vor Ort“ richtet sich an Bedarfsgemeinschaften mit Kind/ern, die 
auf Grund der Auswirkungen der Coronapandemie besonders belastet sind und in Folge dessen 
nicht hinreichend am Beratungsprozess des Jobcenters der Stadt Münster teilnehmen können. 
Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) werden bei der Wiedererlangung ihrer Prozess-
fähigkeit und der Fokussierung auf ihre beruflichen Entwicklungsperspektiven unterstützt.. 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Mit der Vorlage wird das Ziel verfolgt, den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Verbraucher-
schutz und Arbeitsförderung über die geplante arbeitsmarktpolitische Maßnahme „Fallmanage-
ment vor Ort“ gemäß § 16 SGB II i.V.m. § 45 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 und 5 SGB III zu informieren. Der 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung soll über den Be-
darf der Beschaffung der geplanten arbeitsmarktpolitischen Maßnahme entscheiden. 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 0501 Leistungen der Grundsicherung 

Die geplante arbeitsmarktpolitische Maßnahme wird aus Bundesmitteln (hier: Eingliederungstitel) 
finanziert. Der kommunale Haushalt wird nicht belastet. 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist  vollständig 
pflichtig 

x überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

Die Aufgabe beruht auf dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) zum Teil in Verbindung mit 
dem Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III). 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

Die geplante arbeitsmarktpolitische Maßnahme vom Jobcenter der Stadt Münster richtet sich an 
Bedarfsgemeinschaften mit Kind/ern, somit liegt der Fokus auf der „Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf“. Zudem profitieren viele Menschen mit Migrationsvorgeschichte und Erziehungsverantwor-
tung von der geplanten arbeitsmarktpolitischen Maßnahme. 
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